
#ST# Bundesbeschluss
über die Aufhebung der Unterstützung für
die Selbstversorgung mit Brotgetreide

vom 14. Dezember 1984

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ;

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 12. März 19841),

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 23bis Abs. 2 erster Satz
2 Der Bund fördert den Anbau von Brotgetreide im Inland und begünstigt die
Züchtung sowie die Beschaffung hochwertigen inländischen Saatgutes. ...

I I ' , . ' , . . . ,
1 Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.
2 Er tritt am 1. Juni 1986 in Kraft.

i ;
Nationalrat, 14. Dezember 198,4 Ständerat, 14. Dezember 1984

Der Präsident: Koller Der Präsident: Kündig
Der Protokollführer: Zwicker Die Sekretärin: Huber
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